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Klaus Kwasniewski

Charta der
Menschen
pflichten

Kurz nachdem die UNCTAD- 
Mammutkonferenz in San

tiago ihren Abschluß gefunden 
hatte, fand die nächste UN-Mon- 
sterveranstaltung statt. Nach 
einer Serie von Vorkonferenzen 
und einer vierjährigen intensiven 
Vorbereitung tagten vom 5. bis 
zum 16. Juni mehr als 1200 Dele
gierte aus 112 Staaten in Stock

holm, um sich mit dem Problem 
Umweltschutz zu befassen. Aller
dings sind die Ergebnisse dieser 
Konferenz positiver zu bewerten 
als die mageren Fortschritte, die 
während UNCTAD Mi erzielt 
wurden. Diskutiert wurde näm
lich eine UN-Deklaration zum 
Umweltschutz, die man als Charta 
der „Menschenpflichten“, die 
schon längst fällige Ergänzung 
der Charta der Menschenrechte, 
bezeichnen könnte. Denn die 
weltweite Bedrohung des Plane
ten Erde durch Umweltverschmut
zung verpflichtet in der Tat.

Nicht verdammt und „verab
schiedet“ wurde dagegen das 
kapitalistische Wirtschaftssystem
— wie einige Teilnehmer dieser 
oder der zahlreichen nicht von 
der UNO veranstalteten Neben
konferenzen hofften. Denn Um
weltverschmutzung ist nicht ein 
Problem der Wirtschaftsordnung. 
Die ökologische Krise ist viel
mehr eine Folge der bisherigen 
Produktions- und Konsumweisen, 
die sich in Ost, West, Nord und 
Süd ähneln und daher weltweit 
geändert werden müssen, wenn 
man der Bedrohung Herr werden 
will. Eine internationale Koordi
nation der Umweltschutzmaßnah
men ist notwendig, um eine Ver
schmutzung der Luft und des 
Wassers durch einen Staat über 
seine Landesgrenzen hinaus zu 
unterbinden. Darüber hinaus be
steht bei fehlender Zusammen
arbeit aller Staaten die Gefahr, 
daß ein umweltbewußtes Verhal
ten eines einzelnen Landes be
straft wird. Denn Umweltschutz 
erfordert Kosten verursachende 
Gegenmaßnahmen bei allen Ver
ursachern, d. h. in der Regel bei 
den Produzenten, die sich letz
ten Endes in erhöhten Preisen 
niederschlagen werden. Wenn 
solche Maßnahmen nur von eini
gen wenigen Ländern ergriffen 
werden, dann besteht die Gefahr, 
daß sich deren internationale 
Wettbewerbsposition und somit 
die langfristigen Wachstums
chancen einseitig verschlechtern. 
DerdringenderforderlicheGleich- 
schritt in Sachen Umweltschutz, 
der nicht einmal innerhalb der 
EWG, viel weniger noch auf einer

breiteren Ebene zu finden war, 
ist jetzt durch die Stockholmer 
Konferenz wenigstens eingeleitet 
worden.

Wer nun aber von der in Stock
holm diskutierten Charta der 
„Menschenpflichten“ zum Um
weltschutz Großes für die näch
sten Jahre erwartet, der sei an 
die Charta der Menschenrechte 
erinnert, gegen die häufig in der 
Welt verstoßen wird, wenn „über
geordnete“ Interessen auf dem 
Spiel stehen. Übergeordnete In
teressen waren es dann wohl 
auch, die die Sowjetunion und 
die übrigen osteuropäischen 
Staaten — mit Ausnahme Ru
mäniens — veranlaßten, nicht an 
der Konferenz teilzunehmen, weil 
die DDR nicht als vollberechtig- 
terTeilnehmer zugelassen wurde. 
Und eben diese Interessen ver
hinderten eine ausdrückliche 
Verdammung des größten Zer
störers unserer Umwelt, der öko
logischen Kriegsführung.

Noch eine weitere, wesentliche 
Frage wurde in Stockholm aus
geklammert: Welchen Anteil an 
den weltweiten Umweltschutz
maßnahmen hat jedes einzelne 
Land zu tragen? Mit dem Verur
sachungsprinzip, das nur sinn
voll auf gegenwärtige und kom
mende Schäden angewandt wer
den kann, wird man allein nicht 
weiterkommen. Hier muß z. B. 
auch die politische Entscheidung 
gefällt werden, wie hoch die 
Kompensationen an die Entwick
lungsländer sein sollen, damit 
diese Staaten ihre dringenden 
Umwelt- und sonstigen Probleme 
beheben können. Ihre Legitima
tion erfahren diese Kompensa
tionen dadurch, daß die Indu
strieländer schon einige Jahr
zehnte länger als die Entwick
lungsländer die gemeinsame 
Umwelt verschmutzen. Und nicht 
nur die Charta der „Menschen
pflichten“, auch die der Men
schenrechte verpflichtet. Den
noch kann man sagen, daß in 
Stockholm neben Deklarationen 
auch das Zeitalter des Wachs
tums um jeden Preis — auch um 
den der Zerstörung unserer Um
welt — verabschiedet worden ist.
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